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1, Einleitung
2. Die Einleitung der erste« operativen. und administrativen 

Maßnahmen nach der Grenjsprovokat ion
3* Die Einleitung der Maßnahmen beim Gerichtsmediainischen 

Institut der Humboldt-Universität Berlin, dem Standesamt 
Berlin-Mitte, dem Städtischen Bestattim&swesen und dem 
Krematorium Berlin-Baumsciiulenweg

4. Die Absprachen mit den Angehörigen des Grenzprovoteateurs
5« Eventuell einzuleitende Sondenaaßnahmen
6* Die durchaufffhrenßen Abschlußmaßnalsraen
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Pie Bearbeitung tos Grenaprovokat ionen alt tätliches Ausgan iS
an der Staatsgrenze» der Beut sollen Beraokrat ischen Hepublik 
•atisölseö Westberlin und der Hauptstadt der BBS wird durch 
die Abteilung IX der Verwaltung für Staat:ssieherheit GroS- 
Berlin in enger äusasssenarbeit mit der Abteilung T U  der 
Verwaltung für ataatssieherhsit Groß-Berlin durchgeführt.
Babel ist aus Gründen der .'Sicherheit des Staates auf die weit- 
gehenste Einhaltung der Konspiration au achten.

£O<  m .41 9
Der füy die Bearbeitung der.Grensprovokation zuständige Mit
arbeiter der Abteilung IX hat sieh nach Erhalt’ der Meldung, 
daß ein verletzter Grensprovokateur entsprechend der Fest
legungen mit den Hauptabteilungen I und VII in das

Krankenhaus der Volkspolizei Berlin 
1C.4 Berlin, Scharnhorststraße*

eingeliefert vorde, sofort in das genannte Krankenhaus au 
begeben, us dort erste Absprachen, rät dem Mitarbeiter der 
El 1 und des diensthabenden Arst oder diensthabenden Oberarst 
der Chirurgischen Abteilung su führen.
Von dea Mitarbeiter der Ba I sind die bei de® Grensverlet»er 
Vorgefundenen Unterlagen und- Gegenstände, insbesondere'die 
rersonaldoktaaent e, gegen eine entsprechende Sapfangsbe- 
etStigung ent gegen suneh&en und sich der Ablauf der Grena- 
provokation kurs. schildern su lassen.

i-er Mitarbeiter, der H4 I fertigt im Anschluß daran in seiner 
Dienststelle, den Bericht über den Hergang der Grensprovokation 
an, wovon ein Sxeaplar durch den sustündigen Mitarbeiter der 
Abteilung VII der Abteilung IX übergeben wird*

Mit den diensthabenden Arst oder diensthabenden Oberarst 
der OMrurgisehen Abteilung- ist dahingehend su sprechen, ob 
der Grensvarlet sor vernehsrungsflihig ist und welche Verletzungen 
vorliegen* Dabei Jiat sich der Mitarbeiter selbst von des Zustand 
des Grensverletsers su überzeugen.
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Macht sich nach der ersten medizinischen Betreuung ©ine Ifoter- 
bringung des Grenzverlet sers ln einem Krankenzimmer notwendig, 
so ist EU veranlassens daß dieser in ein Sinselsimmer verlegt 
wird.

Zur Bewachung des Genannten sind Itber den QvD der Verwaltung 
für Staatssicherheit Groß-Berlin Genossen der Einsatzgruppe 
oder Mitarbeiter der Abteilung XX? anzufordern, die Ton dem 
Mitarbeiter auf ihre Pflichten hinzureisen sind.

In Absprache mit dem diensthabenden Arzt oder diensthabenden 
Oberarzt sind von dem Mitarbeiter alle bei dem Grenzverletzer 
befindlichen Kleidungsstücke* unabhängig von ihrem Ver
schämt sungsgrad, in Bmpfang zu nehmen und nach gründlicher 
Durchsicht in der Dienststelle zu vernichten. Darüber ist ein 
Protokoll anzufertigen*

Verstirbt der Grenzverletzer während oder unmittelbar nach 
der medizinischen Betreuung, so ist von dem dienst habenden 
Arzt oder diensthabenden Oberarzt der Totenschein in 2facher 
Ausfertigung ausstellen zu lassen. P -bei ist darauf zu achten, 
daß in Auslegung des § 4 Abs. 3 der Anordnung über die ärztliche 
Leichenschau des Ministers für Gesundheitswesen vom 2. 12. 1968 
(GBl* II Beite 1041) “ nachfolgend nur noch Anordnung genannt - 
ein nicht natürlicher Tod durch Unfall bestätigt wird.
Der Totenschein ist gemäß § h Abs. 2 der Anordnung in Empfang 
zu nehmen.
Weitere Unterlagen sind vom Krankenhaus der Volkspolizei Berlin 
nach erfolgter Absprache mit der KA VII und der Leitung des 
Krankenhauses nicht ansufertigen.

Der zuständige Mitarbeiter der Abteilung IX hat gemeinsam mit 
dem zuständigen Arzt oder Oberarzt zu überprüfen, ob die ge
nannte Weisung von den Mitarbeitern der HAufnahmeim Kranken
haus beachtet wurde. Wird dabei festgestellt, daß dennoch 
weitere Unterlagen existieren, so sind diese mit Sustimraung 
des Oberarztes vom Mitarbeiter einzuziehen* Gleichseitig 
werden vom Mitarbeiter nach Absprache mit dem zuständigen Ober
arzt oder dem Chefarzt für Chirurgie bei der Behandlung des 
Grenzverletzers angeferfcigte medizinische Unterlagen, wie
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Rßntgeimufaabaen, Hlmtuntersuciarngsbefoade vmä Änäsihesiebe- 
r lohte oia^eaogen.

Durch diese Maßnahme ist su sichern» daß keinerlei Unterlagen 
über die Behandlung des Grensverletsers ira Krankenhaus der 
Volkspolizei Berlin verbleiben.

Von d«a zuständigen Oberarst ist eise AufStellung der &ur 
Befcaa&ltmg des Grenaverletsers herangesiogenen Mitarbeiter 
des lir&nkenhauses der Volkspolizei Berlin su verlangen.
Ifach Verzollstäadigung dieser Pers onalangaben in der Kader
abteilung des VP-Erankenhauses ist davon ein Exemplar der 
Hauptabteilung VII/1 su übersenden.
Danach ist durch den Mitarbeiter za veranlassen» daß die 
Leiche durch das

Institut für Gerichtsiaedisin der Kawboldt-Universit3t 
Berlin, 10h Berlin, Hannoversche Straße, 2elexan f 
VP-Anschluß: 8000,

vors .TP-Erjmkenlxatts abgeholt wird. Wacht s ist von der Abholung 
der srastlladige Binsat»dienst des Instituts für Oerichtsmedisln 
und am Sage eie dortigen Mitarbeiter

oder

durch persönliche Rücksprache m  verständigen* Babel sind 
der Harn und Vorname der Leiche und der genaue Ort, von x:o 
die Leiche absuholea ist, mitsuteilen. Gleichseitig ist ansu- 
ifeiSü% daß die Leich® für den Auftraggeber m  sperren ist 
und keinen anderen Dienststellen Zutritt -zur Leiche gestattet

X'rltt der Tod des Grenzverletzers unmittelbar an Sreignisort 
oder auf deia Transport sum ?P~Er ankenhs.us Berlin eiuf so ist 
m  veranlasscm* daß die I<eiche von der entsprechenden Einheit 
der t m  direkt zum Gerichtsmediainioche» Institut der Humboldt- 
UniversitHt Berlin gebracht wird.
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In diesem Fall hat der Mitarbeiter das genannte Institut 
aufzusuohen und dorfc mit dem Mitarbeiter der HA I eine kurze 
Absprache über den Ablauf der Grenzprovokat ion zu führen und 
die Bersonaldoküraente und anderen Unterlagen des Grenzver
letzers in Empfang zu nehmen. In diesen Fall verbleiben die 
Kleidungsstücke bei der Leiche*
Außerdem ist mit dem Binsatzdienst des Gerichtsraedlzinischen 
Instituts oder mit den bereits genannten Mitarbeitern

oder öie Sperrung der Leiche zu veranlassen.

2.3.1 .
Unter Êinbeziehung der Qinsatzgruppe der Abteilung IX im 
PdVP Berlin ist die Überprüfung des Grenzverletzers und seiner 
nächsten Angehörigen in der Abteilung XII und in den Karteien 
des I'dVP Berlin einzuleiten.

2.3.2.
Der ÖvB der Hauptabteilung IX ist bei Grensprovokationen außer
halb der Bienstseit durch den Mitarbeiter zu informieren.
Bei Provokationen während der Dienstzeit erfolgt die Information 
an die Hauptabteilung IX durch den Leiter der Abteilung IX.

2.3.3.
Durch eine persönliche Absprache mit dem OBH des PdVP Berlin 
ist zu sichern» daß die Rapporte des jPdVB oder der betreffenden 
Vp-Isspektionen über die Grenzprovokation keine Meldungen ent
halten. Bes weiteren ist zu tlberprtifen, ob unmittelbar nach 
der Grensprovokation Funkverkehr zwischen der Leitsteile im 
PdVP und Punkstreifenwagen stattfand. Hat solcher Funkverkehr 
stattgefunden, so ist davon die Abteilung VII der Verwaltung 
"fffr Staatssicherheit Groß-Berlin zu verständigen.

r ’ «5 * h *
Mit dem zuständigen Mitarbeiter der Abteilung VII ist zu ver
einbaren, daß durch die genannte Blensteinheit unverzüglich 
Bnaittlungen über den Grenzverletzer eingeleitet werden.
Von der Abteilung IX ist fiber den Grenzverletzer ein Straf
registerauszug anzufordern.
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SSachen sich nach der Durchsicht der bei den Grensverletzer 
Vorgefundenen Unterlagen tberprUfunken notwendig.» so «sind 
diese unverzüglich, einsulelten.

<*-’ * 3 •. ■ •
Von Hitarbeiter ist zu sichern» daß von seiten der Volkspolizei 
kein Sf-Sinsats aa Ort der GrenzprovokatIon erfolgt*

S.3*7*
Auf der Grundlage des Berichts der KA I *sber den Hergang 
der örensprovokation ist vom Mitarbeiter eine Information 
über die Grenzverletzung in Sfacher Ausfertigung an verfassen* 
Biese muß insbesondere enthalten:

- Personalien des Grensverlet sero
- tiberprßfungsergebnis der Abt* XII
- Ort und Seit der Grensprovokation
- Ergebnis der evtl. durebgeführten Befragung des 
Orenzverletsers

- Ablauf der Grensprovo kat ion 
~ Art der Verletzungen
- Reaktion des Gegner© auf Westberliner Gebiet*

Die Information mit dem darauf vermerkten Verteiler sind 
su senden an: %

1* u* 2* 3xp 1* Leiter der Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin
3. Sxpl. Leiter der HA IX
4. iäzpl, Leiter der M  VII
5. Expl. Leiter der Abteilung VII Vf St Groß-Berlin 
5* Expl. aus Vorgang*

"tO* .« «.5 ♦:  'w&t*  #-. ' . 
Durch Ansebreiben an die AIG- der Verwaltung für Staatssicher
heit Groß-Berlin und der SAIG ist au sichern, daß der Abteilung 
IX die Meldungen der Westpresse sowie westlicher Rundfunk- und 
Fernsehstationen au der GrensprovokatIonen zai#eitet werden.
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ITaeh Absprache mit der HA I und der Abteilung VII der Verwaltung 
für - Staatss icherheit Groß-Berlin führt der Mitarbeiter am Ort 
der Grensprovokat ion eine Tatort besieht igußß durch. Darüber 
ist ein Protokoll zu fertigen,

3.1.
Zur Kegelung der administrativen Maßnahmen sind vom Mitarbeiter 
der Abteilung IX nachstehend aufgeführte Unterlagen zu verfassen

- Anzeige ober Aufhebung einer Leiche 2fach
- Anzeige eines unnatürlichen 'Todesfalles 3fach.

Biese Schriftstücke sind mit dem ICopf des PdVP Berlin au ver
sehen.

Durch die Leitung der Abteilung IX der Verwaltung für Staats
sicherheit Groß-Berlin ist der verantwortliche Staatsanwalt 
der 'bteilung I A beim Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin 
über die Grenzprovokation zu informieren,

Danach wird der 3taatsanwaltschaft ein Uzemplar der Anzeige 
über Aufhebung einer Leiche und ein zu diesem Zweck gefertigter 
kureer Bericht über den Ort, Zeitpunkt und Ablauf der Grens- 
pr ovokat ion ti bergebeh.
Von der Staatsanwaltschaft wird daraufhin eine Akte mit der 
Bezeichnung AE angelegt und registriert, die dem Mitarbeiter 
zur Erledigung der weiteren administrativen Arbeiten übergeben 
wird.

3.2.
Des weiteren wird von der Staatsanwaltschaft eine Sektions
anordnung und eine Anordnung zur Blutalkoholbest isaaung ausge
fertigt, die den Mitarbeitern oder des Geriohts- 
aeöizinischön Instituts der ßtosbol dt-Universität Berlin zu 
übergeben sind.
Darüber hinaus sind den genannten Mitarbeitern die Personalien 
des Toten sowie die Afetennuimaer der Staatsanwaltschaft mitzu
teilen und zu veranlassen, daß die Eiv-- n•tragungen im Hauptbuch
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des Instituts mit eines Sperrvermerk Versalien werden.
Trat der Tod des Gramverletzers iß Irankenhaus der Volkspolizei 
ein und ist dort bereits der Totenschein ausgestellt worden, 
so sind beide Szeraplare desselben an das Gerichtsmedizinisehe 
Institut su 1'bergeben.

Eit den Mitarbeitern des Geriohtssedizlniischen Instituts 
der Ilusbolät-Üniver alt St Berlin ist ein Termin für die Sektion 
der Leiche zu vereinbaren.
För die Sektion sind insbesondere nachstehend auf gef flirte 
Mitarbeiter des Instituts geeignet:

Br. Tt i e t 5 Gerhard
Br. IC © r d e , Christiane
Br* ö i 1 1 n e r , iva
Br. w a 1 t z j Helmut
Br. 8 e s e r i c k ,Günther
Br. T* a d St m , Georg.

An der Sektion nimmt der 3. ehbearbeiter grundsätzlich teil.
Br hat zu gewährleisten, daß is genannten Institut von der 
Leichs keine ^otoaufnahaen gefertigt werden.
Babel ist den Obduzenten auf Verlangen mitzuteilen, aus welcher 
Entfernung mit welcher taffe auf den Orensverletser geschossen 
wurde. Diese Angaben sind dem Bericht der HA. X zu entnehmen.

Bei dar Sektion ist darauf 'zu achten, daß daran nur die mit 
der Sektion der Leiche beauftragten Mitarbeiter teilnebmen 
und sich möglichst nur dieser Personenkreis im Sektionssaal 
aufhält, km Ende der Obduktion ist der vom Krankenhaus 
der Volkspolizei ausgestellte Totenschein durch das Gerichts- 
medizinische Institut auf der Grundlage des Sektionsergebnisses 
nach I 14 Abs. 1 der Anordnung zu ergänzen. Danach ist der Toten
schein gern* § h Abs. 2 der Anordnung zurffok&uverlangen.
Trat der Tod des Grenzverletzers am Ort der Grensprovokation 
oder auf dem Transport (sieh© 2.2*) ©in, so ■wird der Totenschein 
in 2faoher Ausfertigung vom Gerichtsmedizinischen Institut 
der iJamboldt-ünivereität Berlin ausgestellt. In diesem Fall 
ist zu veranlassen, daß darauf in federn Pall als Sterbeorfc 
Berlin-Mitte vermerkt und gern* § 4 Abs* 3 der Anordnung ein
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aioirt natürlicher Tod durch Unfall bestätigt wird*
Mit dem Obduzenten ist der Termin der FertigstelXung des 
ßefetionsbericht es und des Blutalkoholgutachtens festzulegen 
und zu vereinbaren5 daß diese Unterlagen und die Liquidation 
bei den Hitarbeitern des Instituts oder
hinterlegt werden, £* ist dabei darauf hinzuweisea, daß diese 
Unterlagen keinesfalls auf postalische® Weg an die'Staatsan
waltschaft zu schicken sind.

Der Seist ionsbericht, das Blutalfcoholgutaehten und die 
Liquidation «erden in doppelter Ausfertigung benötigt.
Hach Erhalt dieser Unterlagen wird das Original des Sektions- 
berichtes und des Blutalkoholgutachtens sowie die Liquidation 
der Staatsanwaltsoliaft übergebe»*
,Bas Duplikat des Obduktionsbericbtes und des Gutachtens 
tlber die Blutalkohölbestiß®ung verbleiben bei dem Mitarbeit er. 
Ton den Mitarbeitern des Gerichtsiasdlzinischen Instituts 
wird der Leiehenabholeschein übergeben, der das Stfidt. Be— 
stattungswesen berechtigt, die Leiche von dort abzuholen.

j * 3 •
Der voe Institut für Gerichtsmedizin ergänzte bat?, ausge
stellte ffotenschein ist der Staatsanwaltschaft vorzulegeö, 
worauf die Freigabe der Leiche aur Feuerbestattung erfolgt. 
Sie Freigabe der Leiche wird auf der ESckaeit© der Anseige' 
eines unnatürlichen Todesfalles bestätigt. Zu diesem Z~mck 
sind die drei Exemplare dieser Anzeige der Staatsanwaltschaft 
vorzulegen.

3*4.
Gemäß § 10.Abs. 2 der-Anordnung ist der Mitarbeiter ver
pflichtet, den Sterbefall bei des ftlr den Sterbeort zu
ständigen Standesamt, es handelt.sich hierbei um das Standes
amt Berlin-Kitte, 102 Berlin, Alexanderstraße, ansuzeigen.
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Daboi muß sieb der Mitarbeiter an die Aaigeeteilten

und

senden«
Hach'5 10 Abs. 3 der Anordnung messen, dem Standesamt beide 
Exemplare dos Totenscheines vorgelegt werden, die dort gemäß 
§ 10 Abs. 4 der Anordnung' ergänzt werden. 2u dieses S^eok 
ist den genannten Angestellten Einsicht in den Personalausweis 
des Toten au gewähren.
.Danach sind beide iixemplare des Totenscheines gemäß einer 
Vereinbarung zwischen der HA XVIII und der Abteilung IX 
der Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin sur!?okauver- 
langen, da auf Grund dieser Festlegung das erste Exemplar 
des Totenscheines vom Standesamt nicht an die Staatliche Zentral- 
Vorhaltung ftir Statistik weitergeleitet wird. Das erste l’xemplar 
des Totenscheines ist au den Akten zu nehmen.

Hach Abgabe eines Exemplars der Anzeige eines unnatürlichen 
Todes mit der darauf vermerkten Staatsanwaltschaftliehen Frei
gabe zur Feuerbestattung wird vom Standesamt gem. §§ IC Abs. 4 
und 11 Abs. 2 der Anordnung der Bestattungssehein gebührenfrei 
ausgestellt.
Des weiteren - erfolgt die Ausstellung der. 8texbeurkunde, vrobei 
5 Sxemplare au verlangen sind. Bin Exemplar davon wird der 
.Staatsanwaltschaft und ein weiteres 

j*
Sxemplar den Angehörigen

des Toten tibergeben. Hinterläßt der Tote rentenberechtigte 
Personen, so sind dieser Person oder deren Srsiehungsberechtigten 
ein weiteres Exemplar der Sterbeurkunde zwr Beantragung der Heute 
und zum Verbleib bei der Rentenstelle auszuhändigen. Die rest
lichen Sterbeurkunden werden zur Akte genommen.
Beim.Standesamt ist au veranlassen, daß die Eintragung des 
Sterbefalls im Hauptbuch mit einem Sperrvermerk versehen wird. 
Sine Registrierung des Aterbefalls als ^Kriegssterbefall ist 
nicht mehr ssultssig.
Den Mitarbeitern des Standesamtes wird erklärt, daß die
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Abmeldung des Toten bei der Volkspolizei» 
die Helduag des Sterbefalls aa das Geburtsstande samt 
sowie die Mitteilung des Sterbefalls an die Abteilung 
Elnwobnerregistrierung bei dem zuständigen Hat des 
Kreises oder Stadtbezirks

vom Bntersuchungsorgan erledigt wird,
Biese Maßnahmen sind durch die entsprechenden Kreisdienst- 
steilen des IfS unter 3Inhalttrng der Konspiration durchzu
führen. Zu diesem Zweck sind der Kreisdienststelle der Sterbe
tag und die Ir« der St erbeurkunde zu nennen.

3.5«
Die Einleitung der Bestattung hat beim Städtischen Bestattungs- 
Wesen von Groß-Berlin HLiale 104 Berlin, Chausseestraße, zu 
erfolgen» wobei die notwendigen Absprachen mit den dortigen 
Mitarbeitern

oder

zu führen sind.
Dabei ist der vom Standesamt erhaltene Bestattungsschein 
vorsuweisen und der vom Institut f’dr Gerichtsmedizin ausge—
stellte Leichenabholeschein zu übergeben.

In Absprache mit den Mitarbeitern des Städtischen Bestattungs- 
wesens ist die preisgünstigste Bestattungsform auszuwählen.
Die Kosten in Höhe von ca. 225,— Mark sind vom MfS zu tragen. 
Die dazu notwendigen finanziellen Mittel werden aus einem 
Sonderkonto des Leiters der Verwaltung für Staatssicherheit 
Grofi-Berlin zur Verfügung gestellt.
Die Rechnung des Städtischen Bestattungswesens ist zu den 
Akten zu nehmen.

3.6,
Sur Regelung der Feuerbestattung ist das Krematorium Berlin- 
Baiuaschulenweg aufzusuchen und die notwendigen Absprachen



zu fahren*
Den genannten Mitarbeitern ist das 2. Exemplar der Staatsanwalt
schaft liehen Freigabe sowie der Bestattungsschein zu fibergeben, 
und es ist am veranlassen, daß die dort vorgenomraene Registrierung 
mit einem Sperrvermerk versehen wird* Gemäß §§ 11 Abs, 4,
12 Abs* 1 Ziff. b und Abs. 2 der Anordnung hat die Übergabe 
des 2. Exemplars des Totenscheines an das Krematorium zu 
erfolgen, um den Erematoriumsarzt die Bestätigung des Be
stattungsscheins an Band der auf dem Totenschein vermerkten 
Todesursache zu ermöglichen.

Entsprechend einer Absprache mit der Leitung des Krematoriums 
wird das 2. Exemplar des Totenscheins nur vorgewiesen und 
danach yora Mitarbeiter zu den Akten genossen, Demzufolge entfällt 
gemäß §§12 Abs. 5 und 13 Abs. 1 und 2 der Anordnung die %eiter- 
leitung des 2. Exemplars des Totenscheines an den für de®
Wohnort des Verstorbenen zuständigen Rat des Stadtbezirkes bzw. 
Kreises.

Diese Absprachen haben zur Folge, daß beide Exemplare des Toten
scheines j auf denen die Todesursache vermerkt ist* bei den 
Akten verbleiben.

Mit den Mitarbeitern des Krematoriums ist eine schnellstmögliche 
Feuerbestattung zu vereinbaren, an der der Mitarbeiter in Aus- 
nshmefällen teilzunehmen hat. Sind keine Angehörigen vorhanden 
und erfolgt deshalb eine Beisetzung in einem Reihengrab des 
Friedhofes Berlln-Baumsohulenweg, so ist bei den Mitarbeitern 
des Friedhofs

eine Urnenstelle zu kaufen. Die Kosten werden vom MfS getragen.
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Jäte"  lat dabei zu veranlassen, daß die dasu notwendig© Begi- 
strierang mit einem Sperrvermerk versehe» wird* Sie Kummer des 
Seihengrabes ist aktenkundig m  machen.

3. f*
Die amtlichen. Bokumente des Verstorbenen8 wie Wehrpaß, Mit
gliedsbücher von Parteien und Betriebsausweise, sind von der 
austUndigen Dienststelle des MfS den ent:sprechenden In
stitutionen unter Beachtung der Konspiration zu übergeben* 
Dabei mu£ diesen Institutionen der Sterbetag und die Eujamer
der rbeur künde genannt werden.
Bagegen verbleiben der Personalausweis sowie der Ausweis 
t'ber Arbeit und Sozial Versicherung bei der Akte.

4 *

Je nach Lage des Sachverhalts ist nach Erledigung der vorge
nannten *ufgaben oder bereits swischendurch der nächste " »ge
hörige des Verstorbenen aufsusuchen.
Bas Aufsuchen des Genannten hat jedoch erst nach gründlicher 
Auswertung des Ermittlungsberichtes zu erfolgen. Daraus er
geben sich wichtige Hinweise, wie die Absprache mit dem Ange
hörigen zu fuhren ist.
Bas taktische Vorgehen bei der Unterredung mit den Angehörigen 
ist mit der Leitung der Abteilung IX vorher abauspreclien.
Es ist zweckmäßig, diese Unterredung in Biensträumen der 
Beut sehen Volkspolizei durchau£Uhre» und sieh dabei als Ver
treter des Generalstaatsanwalts von Groß-Berlin vorsusteilen. 
Zu Beginn des Gespräches mit dem Angehörigen ist os ratsam, 
eine allgemeine Unterhaltung über den Verstorbenen au fahren, 
um dadurch das Verhältnis sum Genannten besser elnsch-Htsen su 
können.

h A ;
Im Verlauf der Unterredung ist dem Angehörigen vom fodeafall 
Vjnntnis geben, wobei folgendes mitgeteilt werden kann:
a) ... ist beim Versuch des illegalen Verlaosens der 

tdtlioh verunglückt -
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b) ... ist Im Grenagewässer ertranken
c) ... ist durch Selbstx'-erschnlden tötlich verunglückt.

Habere Angaben über den Ort und den Ablauf der Grensprovokation 
sind nicht zu machen.

Bern Angehörigen ist mitzuteilen, daß aus hygienischen Gründen 
auf Anordnung; der Staatsanwaltschaft eine Feuerbestattung bereits 
stattgefunden hat und daß die daflir erforderlichen Kosten aus 
dem Staatshaushalt beglichen werden.

4.3.
Den Angehörigen ist freizusteilen, \?o die Urnenbeisetzung erfolgen 
soll. Ss ist darauf hinzuweißen, daß der ürnenaufnahmeschein des 
Friedhofes, auf dein die Beisetzung erfolgt, durch sie an das 
Krematorium Berlin-Baumschulenweg zu schicken ist. Die Urne 
vvird vom Krematorium nach Eingang dieses Scheines durch Kurier 
oder auf dem Postweg an den betreffenden Friedhof versandt*
Es ist aktenkundig zu machen, wo die Beisetzung durchgeführt 
v/ird.

4. 4 «
?erzichten die Angehörigen auf die Auswahl eines Friedhofes, 
sc erfolgt die Beisetzung, wie bereits unter Punkt 3.5. angeführt, 
in einem Beihengrab des Friedhofes Berlin-Baumaclmlenweg.
Die 'Hummer des Seihengrabes ist den Angehörigen au nennen.

4.5
Von den Angehörigen ist in Erfahrung zu bringen, ob sie bei der 
Urnenbeisetzung eine irauerfeier dur chzuff!hren beabsichtigen. 
Dabei ist ihnen entweder gänzlich von einer Feier abzuraten
oder su empfehlen, eine Trauerfeier im engsten Familienkreis
stattfinden zu lassen. Es ist wegen der evtl. Einleitung operative 
Maßnahmen zweckmäßig, den Zeitpunkt dieser Feier festsusteilen.
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Des weiteren ist mit den -lögehörigeö absaspreche», ob sie 
tfber den '.Todesfall eine nnonce an veröffent 1 lohen beabsichtigen* 
'MrxmäBüizlloU. int den iigehörigen davon abauraten. Geht der 
Genannte nicht darauf ein, so ist mit U m  der Inhalt der 
Annonce an beraten« Die Annonce darf so wenig \tie möglich 
fcon&rete Angaben Uber den Todesfall enthalten« Um die Ver
öffentlichung einer Annonce vollständig' su «ragehen, temm Aber 
die austrindige. Biensteinhcit eine Absprache mit der Bedafction 
der betreffenden Leitung erfolgen.

4.7.
Dem Angehörigen ist eine Oterbeurtamde ausauhJLndigen. Bestehen
‘Eearvfcönanspr*tehe,• so int ihn ein weiteres Exemplar der Sterbe-* 
urkunde zur Abgabe bei der Rentenstelle zu übergebe».

4.8.
. Dem -ngehörigen sind die persönlichen Gegenstände, die bei dem 
Verstorbenen vorgefunden wurden, in Ausnsbiaefflllen au Hbergeben • 
f-ertsaohen und Bargeld sind in jedem Pall ©usstüiHudigen«

4.3.
Aber die unter den Punkten 4.1. - 4.8. aufgeführten Mitteilungen 
und Abspraehen ist von dem Angehörigen eine.Erklärung au ver
fassen. Barin muß auch der Erhalt der ßterbeurkunde und der 
persönliche« Gegenstände bestätigt; werden.

4 * 1 0 .

Sur Feststellung der Reaktion der Angehörigen auf die Mitteilung 
des Todesfalles ist die Einleitung operativer Maßnahmen sweck- 
mßßig.

4.11.
In der ■ussprache mit den Angehörigen ist au prüfen, ob der 
Tote bei der staatlichen Versicherung der SPP. eine Unfall- 
oder ■ebensversicherung abgeschlossen hat. Bei positivem Ergebnis 
imt sich Ser Mitarbeiter die Versicherungspolice ausbandlgen 
und f. t-~hr t• r . . v ■".V •/ • 1 f :■■■■■.• ■ ■
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Leitor der Abteilung Personenvers icherung <2er Staatlichen 
Versicherung der DDR Bits? *035 Berlin, Shrenbergstraße,
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und üen siistT:indigen Staatsanwalt der . Oberste» Staatsanwaltschaft 
der deutschen demokratischen Bepublik

. -Gfe»ossen <? a'blonso'trs- k 1 .

Dabei ist su klären, ob den Angehörigen die Versicherungs
summe amsgeaahlt wird* "

Werden bei Grensprovofcaiionen ausländische Staatsbürger*. west
deutsche oder Westberliner Bürger tötlich verlebst , so sind in 
Absprache mit der Leitung der Abteilung in Abänderung dieser 
.Arbeitericht linie Maßnahmen durehsuffihren«

5.5.
Werden bei den Orensverletser .keine Personaldokiunente vorge- 
fanden, so sind alle ansufertigende Dokumente auf !?ün bekannt'* 
auszust eilen.

Zur Identifizierung des Verstorbenen ist es notwendig, die beim 
Ministerium des Inneren eingehenden Vermißtenmeldongen au 
prüfen und den ermittelten Angehörigen Fotos der Leiche vorau- 
legen*

6,1.' •/ ; ’u

tbar alle bei der Bearbeitung der Leiehensache eingeleiteten 
Ilaßnabmen ist ein Afesohluß beri oht in. Sfacker Ausfertigung 
su verfassen.
Die Abschlußberichte mit den darauf vermerkten Verteiler 
sin«! su seadea ans
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Sicherheit Groß-Berlin
3. Expl. Leiter der HA II 
4* 3xpl. Leiter der HÄ VII
5* Bxpl. Leiter der Abt. VII Vf3t Groß-Berlin 
6« iäxpl. so® Vorgang.

An die Staatsanwaltschaft ist ein kurzer Abschlußvermerk 
au übergeben* aus de© ersichtlich sein rauß, welcher Angehörige 
voEi Tod des Grenzverletzers informiert und was Iba dabei mit- 
geteilt wurde. Des weiteren muß aus dem Vermerk su ersehen .sein* 
wo die Beisetzung der Urne des Uoten erfolgt.
Danach ißt die aur Erledigung aller administrativen Maßnahmen 
erhaltene ataateanwsltsch&ftlioh® Akte zurückzugeben.

in. der Abteilung IX der Verwaltung für Staatssioherheit Groß- 
Berlin geführten Sondervorgang KGrensprovokation” su regi
strieren.
F’’r diesen Sondervorgang ist ein Vermerk su verfassen, aus dem
die Personalien des Grensverlet«ers, die Fasen der informierten 
Angehörigen sowie Ort und Seit der Grensprovokation ersichtlich 
sind.

I n  den beim Leiter der Abteilnag 17- der Verwaltung für Staats
sicherheit Groß-Berlin geführten Unterlagen fiber die Grensprovo- 
kat ion mit tötliehe® Ausgang ist der Grensverletaer su regi
strieren.

6.5.
Ser Leichenvorgang wird su gegebener Seit in der Abteilung III 
als Allg. B auf den. Sondervorganß Greazprovokatio2ifi aur Ablage 
gebracht. Der Vorgang ist dabei su versiegeln. Je ist su ver
merken, daß dieser Vorgang nur. vom Leiter der Abteilung IX 
der Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin, geöffnet werden
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Die vcm der Abteilüttg XIX erhaltene Kehlsttiernummer io* 
in Sondervcrgffiög ':{?renzprovokstion,s aktenfcimäig au machen.
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A n l a g e
zum GVS 14/70

1. Zum Punkt 3 * 6, der Arbeitsrichtlinie ist zu beachten, daß 
nach Absprache mit der Leitung des Krematoriums Baumschulenweg
nicht mehr das 2, Exemplar der staatsanwaltschaftliehen Frei
gabe im Krematorium verbleibt, sondern nur vorgewiesen wird*
Auf dem Bestattungsschein wird seitens des Krematoriums nur 
eine Notiz gemacht, daß die Freigabe Vorgelegen hat,

Neuer Leiter des Krematoriums ist der Genosse Jörg S c h u l z  
Mit dieser*müssen die notwendigen Absprachen geführt werden, 
wenn unmittelbar nach der Verbrennung die Urne mitgenommen wer
den soll. Sein Vorgesetzter ist der Genosse B o r n g r ä b e i  
der seit September 1971 die Funktion des ausgeschiedenen Ge
nossen K 1 e u h s übernommen hat und im Bereich des 
VEB Gartenbau und Grünanlagen die Funktion eines Bereichsleiters 
für die Friedhöfe Süd bekleidet«

2, Ab sofort ist das GMI des nachts und über das Y/ochenende nicht 
mehr besetzt. Bei notwendigen Anlieferungen ist die Nummer

42V43 12

anzurufen, wo sich entweder oder
, Kraftfahrer des GMI melden. Es ist mitzu

teilen, Zeitpunkt der Anlieferung eines Patienten für den Ge
nossen Möbus, In diesem Fall nehmen diese beiden Kollegen die 
Leiche in Impfang, Sie wohnen im Hause des GMI, über der Dienst
stelle, Wenn eine Leiche nachts abgeholt werden muß, so ist 
ebenfalls diese Nummer anzurufen und der Ort der Abholung anzu
geben, Als weiterer Kraftfahrer des GMI steht diese Fälle auch 
der Kollege 4 | > Telefon 56 02 71; zur 
Verfügung, Durch diese Kollegen ist auch der diensthabende Ge
richtsmediziner in Erfahrung zu bringen,

, Oberleutnant


